
Groß!Tat
Die Förderung für innovative Investitionen 

von Großunternehmen



Bis zu 7 %  

Investitionsförderung  

für Betriebe, die in der  

Steiermark groß  

herauskommen wollen

Mehr Info zu den Förderungsaktionen der SFG

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H., 

Nikolaiplatz 2, 8020 Graz, Tel. 0316/70 93-0, 
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 Was gefördert wird

Zukunftsorientierte Investitionen, die eine Diversi-

fizierung der Tätigkeit in heimischen Betrieben auslösen 

oder die Ansiedelung innovativer Betriebe in der 

Steiermark ermöglichen, werden gefördert:

 bauliche Maßnahmen 

 Maschinen und Anlagen

 Betriebs- und Geschäftsausstattung

  immaterielle Investments  

z. B. in Patente oder Lizenzen

 Wie viel Förderung  
 es gibt

Gefördert werden nur Projekte mit einem Gesamt- 

investitionsvolumen von zumindest 600.000 Euro.

Die eingereichten Projekte werden anhand eines Bewer-

tungsschemas beurteilt. Die Kriterienschwerpunkte liegen 

in den Bereichen Innovationsgehalt, Wachstum und  

regionale Bedeutung. 

Die Förderungshöhe beträgt 5 % der anrechenbaren Inve-

stitionssumme. Projekte, für die eine Kofinanzierung aus 

dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 

möglich ist, erhalten zusätzlich einen Bonus von 2 %.

Investitionen sind ein wesentlicher Wachstumstreiber 

für Unternehmen. Technologieorientierte steirische 

Betriebe können bei Großprojekten mit finanzieller Unter-

stützung rechnen: 

In der Förderungsaktion Groß!Tat stehen Zuschüsse 

für Investments bereit, die Innovationen, neue Produkte 

und Dienstleistungen ermöglichen. Unterstützt werden  

Baukosten, der Ankauf von Maschinen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung oder auch Patente.

  Wer mit Groß!Tat  
beginnen kann

Zu den Zielgruppen der Förderungsaktion zählen

  Produktionsbetriebe und

  Dienstleistungsbetriebe, die für produzierende 

Unternehmen tätig werden und damit einen Beitrag 

zur Wertschöpfung des produzierenden Sektors leisten.

Als Förderungswerber kommen ausschließlich Großunter-

nehmen in den Regionalförderungsgebieten der Steier-

mark in Frage. 


